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MANUALE 

BEI ANMELDUNGEN ZU DEN EHEN. 

BEHUFS DES TRAUUNGSRAPULARS. 

(Der reine Ertrag bestimmt für den Przemysler Diöcesan Waisen- und Wittwen
Fond.) 

Druck v. M. Dzikowski Pächter der gr. kath. Do 

1.81»0. 
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DEM 

Hoclnvtlrdigsten! HocJlgelelll·t~n! 

HOCH -WOHL -EDEL -GEBORNEN! HOCHGEBIETENDEN ! 
HOCHZUACHTENDENI GNÄDIGSTEN I HERRN HERRN 

GREGOR FREIHERRN VON J!~IIIMOWICZ, 
mO~QjHlQ)~ 

der PrzemySler Diöcese, - Kommandeur des k. k. österr. Leopolds
Ordens, - Doctor der Theologie,IPhilosophie und der freien Künste.
Director der Theologischen Lehranstalt. - Mitglied der Lemberger 

und Krakauer agronomischen Gesellschaft, etc. etc. etc. 

Hochwürdigster Bischof! Gnädigster He?'?'! 

Im Bewusstsein der Unzulänglicbkeit meiner Kräfte, war icb weit entfernt, meine 
schwacbe Feder in Beweguug setzen zu wollen, als mir dieser Gegenstand glücklich 
in die Hand gerieth, dachte zu unserem seelsorglicben Wohle I sicb damit zu be
scbiiftigen. 

Beim zumaligen Eindrucke der beil. Schrift, dass aucb Gott das geringe 
Geiss-Haar von dem Opfer nicht ausschJiesse Exod. 35, 25 "wirkten nnd brachten 
ihm von bimn:elblauen, purpurnen, karmasinenen Fäden und Baumwolle verfertigtes 
Gewirke" wage ich Euren Bischöflicben Gnaden meine Arbeit in der Uiberzeu
gung demüthig zu widmen, dass EIlI'e Hochwürden und Gnaden dieselbe mit 
grösster Nachsicht unter Schatten Euer schönst strallenden Wissenscbaften gnä
digst aufnehmen werden. 

Im Übrigen mögen Eure Biscböflicbe Gnaden glauben! dass, wenn icb mich 
unter Euren bocbwürdigsten Namen begebe. diess nicbt bloss dessbalb gescbieht, 
um mir selbst etwas mehr Autorität zu verschaffen, son(]ern weit mebr um 
in Ibn e n Eure glücklicbe hohe Talente zu ehren, worin wir Pr z e m y sI a n e I' 
unsercn Ruhm finden. 

Ja, unser Gnädigster Herr! wir sind glücklicb, uud stolz uns Eure Dioe
cesanen nennen zu könuen, - und nun sind noch durcQ Eure hobe Verdienste 
und stets väterliche Glite alle diese Anrechte unseres edlen Stolzes vermehrt. 

Ich boffe, dass meine Gabe Eurer Biscböflichen Gnaden wenigstens we
gen der Gefühle, die mich begeistern, angenehm sein werde; und wünscbe ne
benstbei ein langes - gesundes Leben, wie aucb allen ersättlichen Wohlstand, 
'und reicbfliessendsten Segen von dem Allerhöchsten zum Beglücken Seiner 
herztheueren Heerde. 

Euer Hochwürden Bischöflichen Gnaden 
demüthi~ster Diener 

Uroz am 1. May 1858. ..4nton Ritter v . .Yßsienlcld, 
gl'. kath. Pfarrer. 



An den Leser. 

Bei diesel' Behandlung befolgte ich, mit Beobachtung der kano

nischen in Ehesachen stehenden Vorschriften und sämmtlicher in 

das Ehewesen einschlagenden, politischen Verordnungen; die Ord

nung des h. k. Patents 195 v. 8. Oktober 1856, in Folge des X. 
Artikels des Konkordats, nur mit der wenigen Abweichung, welche 

aus der Wahl der, im Sinne des hochw. bisch. Erlasses, Przemysl 

v. 20. Jänner 1857 Nr. 474, IX. vorgeschriebenen Daten (Positio· 
nen) nothwendig entstanden. 

Ich habe so viel es möglich wal' in der Darstellung die ge

setzlichen Worte, besonders aber ~lle solche, die zur Entscheidung 

vorkommender Fälle etwas beitragen können, eben sorgfältig bei

behalten. 

Für die Kürze und Bindigkeit in der Behandlung, fUr das 
Praktische der neuen . publicirten Ehegesetzgebung Behufs deren 

Inhalt- und umfangsmässigen Erleichterung den SeeIsol'gem und 

Geschäftsmännern, wurde gesorgt. 



§. t. 
Impedimenta irritantia: 

1. E,'1'01', conditio duplex, insania mentis, 
2. Nec non mandati vitium, p1terilis et aetas, 
3. Raptus, adulte?ium, vot1tm, cognatio, caedes, 
4. Cult1tS dispa?'itas, vis, o?'do, ligamen, honestas 

Canonica 

5. Si sis affinis, si clandestinus, et irnpos. 

1 Ca?'ce?'e si 'plexus, si miles, -vel mino?' annis, 
2. A1tt sac?'a nunq1tUm sis proclamut1tS in aede, 
3. Connub'ii socia existas si causa sol1tti, Civilia 
4. Ex alio }1lnctO ma?'e sponsa g?'uvescat. 

Prohibentia: 
1. Sacratum tempus, vetit1tm, sponsalia, votum, 
2. Etiam nec consentiente pa?'ente, tutore, Canonica 
3. Deficientib1ls pro clamatio nibus, benedictione ca?'ente, 
4. Uno catltolico dolm'! alte1'o non tali pU1'te. 

1. Quae p1'ohibent et caeterum leges nomine Aust1·iae. Civilia. 

§. 2. 
Bei Anmeldung zur Ebe sollen erscheinen die Brauttheile, falls 

minderjährige mit ihrem Vater, oder Gewalthalter im Beisein zweier 
Zeugen. 

§. 3. 
Man gebe alle (nach bisch. Erlass v. 20. J änner 1857 Nr.474, 

IX) vorgeschriebenen Positionen die Columne "Ereignisse" mit nö· 
tbigen. und betreffenden daselbst Fragen in Beobachtung ihres "Er
fordernisses" u. s. w. hier durch; und notire sogleich das Ergebniss 
im Rapular in der gleichlautenden Columne. 

§.4. 
Das Beispiel des zuflihrenden pf. Rapulars über die Anmel-

'\. dungen zu den Ehen im Anhange "\ . - Worin die, bis nun nie 
übliche Anfülll'ung der Abstammung ihre Schwierigkeit für Zukunft 
mindert, die ttbl'igen so gefüllten Rubriken dic Gründlichkeit der 
Prüfung deuten, die Sicherheit darbiethen, und die erflossene Be
merkung die Brautbewerber leitet; aus welchem immobilen pfarrli
chen Trauungs-Rapular man in erforderlichen Fällen wie: bei einer 
politischen, odcr kriminellen, oder ebegedchtlichen Untersuchung, 
oder bei einem Mangel an Religions-Kenntnisscn mit Leichtigkeit 
alsdann (in Extracto) das gewünschte Zeugniss ausstellt. -

1 
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I. POSITIOJ.\l. l'\IalllcD und 
Ereignisse durch Fragen I Erfordernisse 

1. Wic hei st " 
nach dcm 

Heirathslu- I RN. Die Heirathslustigen selbst geben 

Tanf- und I 
Zunamen , 

stiger? ihre Tauf- und Zunamen , wie N. N. 
Reirathslu- Taufschein. 

stige? 

2. Wele'he eure Religions
BekenntnisA ? 

W CUIl ein Theil aka
tholisch 

3. Nach dom Oharakter wer 
Bräutigam? 

bierortiger 

fremder 

Militär: Urlauber 

Patcntal- Invalide 

Nur Getauften An. §. 25, a. b. G. §. 
64, Auskunft aus dem Taufscheine. 

Die Kirche mahnt ihre KindeI' von 
solcher Ehe ab. An. §. 66, jus. can. 
16. caus. 28 q. 1, biseh. Er!. 20. 
Jän. 1857. Nro. 474 VII. 

Alsdann nachher mache der katholi
sche Seelsorger aufmerksam über 
die Pflicht der Erziehung der Kin
d!'r mit Einschärfung Rfd. 28. März 
1798, 21. Mai f 785, 29. Aug. 1788. 

Endlich zu Folge der Weisung Gre
gors XVI.rldto. 30. Apr.1841 die Aus
stellung eines Reverses (für den 1. 
und 3. Punkt)_ 

soll selbst angeben: ein Grundwirth 
oder Bürger etc. etc. 

Auskunft aus dem Seelenprotokolle. 

Auskunft aus dem Zeugnisse seines 
Gemeindevorstandes, Lecritimations
Karte v. seinem Bezirksamte. 

chriftliche Reirathsbewilli!!ung v. Re
girnents-Oomm.mdo a. h. G §. 54. 
Rfd. 28. Febr. 1777, 14. Febr. 1804, 
9. Septbr. 1803, 

in Folg-c der angehäne-
t!'TI (9) Beilagen mitte1st 
des k. k. Bczirksamtes. 

Schriftliche Heirathsbewilligung vom 
General- Oommlmdo Hfd. 29. April 
1784. In Folge wie Urlauber. 
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Cltaraliter der Brautleute. 
Anmerkung. 

Die Angabe der Namen soll echt sein, d. h. vermeiden die ge
wöhnlichen Spitznamen. Damit die ßrautpcrsonen authentisch. 
um nicht Il'I'thum in der Person z. B. bei Blinuen ocler mitte1st 
Bevollmächtigten. An. §. 14, a. b. G. §. 57. 

In Ermangelung des Taufscheines vide VII. Posit. Anmerkung. 
Die Weisung Gregors fordert die Erfüllung dreier Bedingungen: 

1. Dass der katholische Tbeil von dem akatholischl~n l'heile in 
der Ausübung seiner Religion nicht gehindert werde. 

2. Dass der katholische Theil für die Bekehrung des akatholi
schen Theiles sein möglichstes Zuthun verspreche. 

3. Dass sämmtliche Kinder in der katuol. Religion erzogen werden. 

Oharakter begreift entweder Amt, oder Würde, oder Gewerbe, oder 
Inhabung der Güter und Beschaftiguug. 

Von den (ehemals untel'thänigen) Personen verlange man ein soge
nanntes Meld zettel von seiuem Bezirksamte. Rfd. 12. Juni und 
8. Juli 1795, weil bis jetzt ulIgcachtet des aufgelöstcn Unter
thansbandes nirgends ausdrücklich abgerufen wurtk 

Ueblich ist es aus Oesterr. ob der Enns, aus Steiermark, Böhmen. 

I 1. Taufschein deI' Braut. 2. verbindlichkeits-ReVerS! 
(sie gehe ein mit ihm zum Reg.imente, ausseI' wenn Die Allegate .Bub 
sie in die normalmässige Anzahl der ] 5. Oompag- 2 und 3, ~el(len 

. W'b ' .. k H1!ä 20 F b 1780 3 A \gegenwartJg auf me el er emruc e) 11. • i e 1'. ,. pr. Einem vorge-
1781, 15. Mai 1785. 3. Verzichtsleislungs-Urkun- legt. 
de (keine Ansprüche auf Militär- Benefizien) 4. Ver
rnögens-Zeugniss der Braut. Hfd. 4. Ocfbr. 1810, 
14. Septembei', 26. Novbl·. 1796. 5. Zustimmung 
der Gemeinde. 6. Moralitäts - Zeug. Rfd. 15. April 
1771 u.29. Juni. 3. Juli 1771. 7. Religions-Zeug. 
der Braut. 8. Taufschein cles Urlaubl~rs, 9. sein 
Moralitäts-Zeugniss und 10. sein Religions-Zeug_ 

Die Beilage sub 3 kurz, laute im Sinne "in ihrer Heirath zu blei
ben" Rfd. 14. Sept., 26. Nov. 1796. Die Beilage sub 5 Zust. 
laute "eines Melioratious-Zeugnisses. (e 



4 

Ereignisse durch Fragen I 
Beamte: landes fürstliche 

städtische 

Stiftungs

Handwerksmann : Gesell? 

Ausländer 

4. Nach dem Charakter wer 
Braut? 

5. Habt ihr Brautthcile die 
Erhaltungsquelle für sich? 

6. Was für Cha- I Bränti-
rakter eurer garn:? 
Eltern \ Braut? 

7. Ihr Zeugen I ist diess Ge
ständniss der Branttheile 
hinsichtlich ihrer Namen u. 
Charakt. nach eurem Wis
sen u.Gewissenwahrhaftig? 

Erfordernisse 
in Residenz-St. unter 

400 n. CM. 
in Provinz.-St. unter 

300 fl. CM. 
auf dem Lande unter 

2oo:H. CM. 

schriftliche Be
willigung ihrer 
Amtsbehörde. 
Hfd. 17. März 

1801. 

in Residenz- und IIallpt-Städten: 1. 
Gesellen-Zeugniss sammt seines gu
ten Betragens. 2. Zeugniss seiner 
hinreichenden Erhaltung. 3. Erlaub
niss vom Magistrat. 4. Religions
Zt'ugniss aus den WiedrHholllngs
stunden. - Hfd. 22. Dzbr. 1796 u. 
Gbk. v. 28. Jänner 18l4. 

An. §. 71 mit Beobachtung alles des
sen, was erforderlich ist zur recht
mässiglln Ehe. - a. b. G. §. 36 die 
Ausländer mit unserem und nach 
unserem Gesetze zu beurtheilen. 

Mit den Auskünften nach ihren Eltern 
odel' nach ihrem vorigen Ehegatten 
zu beurtheilrn. 

E. G. §. 9. Auskünfte darüber. 

Wohl zu bemerken: ob Eltern nicht 
Militärpers?uen vid. VI. IJosit. 3. 

, 
Oie zuverlässige bekräftigende Behaup

tung der Zeugen. 

nebst Ab-
1. Welch e eure I B-ra-' u-ti:-g-. -?-A- uf-:-:-G-ru-n-'d:"-la- g-e--=d-e-s TH~lfsch.-di e An g~be 

Abstammung \ Braut? ihrer Eltern, Gross·, Urgrosselttlrn etc. 

2. Welche eure! Bräutig.? 
Eingliederung Braut? 

3. Ihr Zeugen! ist die g~hörte 
Angabe der Brauttheile 
ihrer Abstammung nach 
eurem Wissen u. Gewissen 
richtig und wahrhaftig? 

Soll umständlich alle seine Familien
glieder bestimmen z. B. der erste Bru
der verheirathet, nach ihm folgt die 
Schwester ledig, nach dieser folge ich. 

Die Behauptung der Zeugen über die 
Wahrhaftigkeit der brautlichen Ab
stammung. 

Anmerkung 
'Um Wittwen und Kinder pensionsfähig zu machen, widrigens die: 

selben pensionsverlustig werden. 

Das Relig. aus den Wiederhol. ist zwar aus Mähren üblich. 

In wie weit der Seelsorger vorgehen könlle? bestimmt der Bischof. 

Hauptsächlich bei Minde!jiLhrigen. 

si 3nllllulig 
~~--~~--------=--~~----~-------

Aus den bei diesel' Gelegenheit zu entwerfenden Stammbäumen ut 
Note a. notire man im Rap, in dfll' Columne "Abstammung" alle 
Voreltern in aufsteigenden Linien. 

Um nicht ein Irrthum qualitatis redllndantis in personam z. ß. bei 
Blinden,. oder ß~vollmäehtigten An. §. 14, ean. 26. de sponsal. 
ean. umc. caus. 29. q. 1., a. b. G. §. 57. - Und um gelegen
heitlieh aut zarte Art die Möglichkeit oder Wirklichkeit der un
ehrbaren Schwägerschaft zu enträthselu. An. §.31. ad VI. Posit.9. 
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Note (1,) Bei dieser Gelegenheit zur VI. Posit. 8. entwerfe 
man im Sinne des biseh. IX. can. 2, caus. 35 q. 5. cap. ult. de consangu, 
et affin. den Stammbaum de?' natü1'lichen Ve1'1.lJandtschaft, und zwar: 

erstlieh gebe der Bräutigam an seine Eltern d. h. 
(unehelich oder ehelich) . . . 1 oder 2 Köpfe 

dann ditlser Eltern ihre Eltern, als seine Grosseltern 4" 
ferner dieser 4 Grosseltern ihre Eltern, als seine 

Urgrosseltern . 
endlich dieser 8 Urgrosseltern ihre Eltern, als seine 

Ur-urgrosseltern .... 

Nachher gebe die Braut an ihre Eltern. 1 oder 
dann dieser Eltern ihre Eltern, als ihre Grosseltern 
ferner dieser 4 GrosseItern ihre Eltern. als ihre Ur-

grosseItern .. . 
endlich dieser 8 Urgrossellern ihre Eltern, als ihre 

8 
" 

16 
" 30 Fi9. 1. 

2 Köpfe 

4 " 

" 
Ur.urgrosseItern • . • . " 

--------~~~--

8 

]6 
30 Fig.II. 

Um den verbothenen Grad der Verwandtschaft zu entdecken, 
so beobachte man, ob nicht eine Person von einem Stammbaume 
im zweiten vorkomme. 

Falls sie nicht vorkommt, so ist keine Verwandtschaft. 
Falls eine vorkommt, so ist schon die Verwandtschaft. 
Um ihren Grad zu bestimmen, so schmelze man diese zwei 

Stammbäume in einen durch Stellung jener in beiden Stammbäu
men vorkommenden Person, als Stammkopf zum dritten Stamm
baume, und bilde eine Seitenlinie deducirend aus dem ersten Stamm
baume seine Zeugungen, dann die zweite Seitenlinie deducirend 
aus dem zweiten Stammbaume seine Zeugungen und so berechne 
bei gleichen Seitenlinien vom Stammkopfe die Zeugungen oder 
Abstamm ungen, und bei ungleichen auf der längeren Seitenlinie ut 
Fig. m. 

Einige Kanonisten geben erstlich den Grad aus der Seiten
linie des Bräutigams zum Unterschiede jener Seitenlinie der Braut 
an, ohne Rücksicht zu nehmen, auf welche immer längere Seiten
linie, während nur die Seitenlinie der Braut mit "berührend" be
zeichnet wird. Jedoch wegen der leichteren Auffassung des Sin
nes der Gesetzgebung ist jene obige Berechnungsart mehr tlblicher, 
während bei dieser zur Verständlichkeit bisweilen die römisch-bür
gerliche oder unsere hürgerliche BerechnungsaI:t bedienlieh wird.
Wie Doll. §. 57. 

Bei unehelichen Abstammungen fehlen im Stammbaume eben 
so viel Köpfe mit dem Verhältnisse des Grades. -

Nach diesem alsdann notire im Rap. in der Columne "Ab
stammung" entweder keine natürliche Verwandtschaft, oder notire 
ihren Grad. -
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l\Tote b) Das Rinderniss der Schwäge1'schaft bet1'effend ad 
VI. Posit. 9. Zur Sicherstellung muss die einmal verwittwete 
Brautperson die 30 Voreltern ihres verstorbenen Gatten (Entwurf 
eines Stammbaumes) - und wenn mehrmals verwittwete, so müs
sen je 30 Voreltern aller verstorbenen Ehegatten (Entwürfe eben 
so vieler Stammbäume) - mit den 30 Voreltern der gegenwarti
gen d. h. anderen Brautperson (Entwurf des zweiten Stammbau
mes) vergleichen. Oder wenn beide verwittweten, so muss so
wohl der überlebende Brautigam die 30 Voreltern seiner verstor
benen Braut (Entwurf eines Stammbatlmes) mit den 30 Voreltern 
der überlebenden Braut (Entwurf des zweiten Stammbaumes), -
als auch die überlebende Braut die 30 Voreltern ihres verstorbe
nen Ehegatten (Entwurf des dritten Stammbaumes) mit den 30 
Voreltern des gegenwärtigen überlebenden Bräutigams (Entwurf des 
vierten Stammbaumes) vergleichen zur Auffindung einer Verwandt
schaft, wie Note a. 

Falls keine Verwandtschaft entdeckt ist, so ist auch keine 
Schwägerschaft. 

Falls eine Verwandtschaft vorkommt, so verbindet man die 
verstorbene (anverwandte) Brautperson mit ihrer überlebenden (ge
genwärtig schon beirathslustigen) Brautperson durch das Zeichen 
der Ehe oder Beischlafs oder _ und deute den Grad der 
Schwägerschaft für die Ueberlebende eben denselben an, welcher 
Grad der Verwandtschaft für die bereits verstorbene Brautperson 
war. - Aus diesem entnimmt man, dass es hier wegen der ferti
gen entworfenen Stammbäume der Verwandtschaft am schicklich
sten ist, auch die Schwägerschaft zu erforschen. -

Nach dieser Regel wird die Schwägerschaft immer so be
stimmt: z. B. Iwan Myc Fig. I. und die Wittwe Magda Lun 
Fig. IV. melden sich zu der Ehe mit einander an, und es resul
tirt Fig. V. 

Man notire somit im Rap. in der Columne "Hinderniss" ent
weder keine Schwägerschaft, oder gebe den Grad derselben an. 
A n m er k u n g. Der besseren Verständlichkeit wegen werden für 

jeden Fall Figuren angegeben, zur Fassung der allgemeinen 
Regel. -
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O~:osselt:=tll A 

Sonio I~ 
Wal- . '" 
kow I~ 

O~A 
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lIIyc wa Flak 0 __ A 0 __ ..... .-__ A 

Fedio E I t e r 11 1 
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Fig. I. 
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In ankO 
Lun 

(oB -- ----.......----- A Magda 
verstorbeller 

Gatte 
Wittwe 
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Fig.lll. 
o Luc ~lyc. 

Ewa Dank IÄ Xenia 
A __ O 11._0 

Fedio 1 An\ na Hryc Lun A_/0 11.\ ___ 0 
Iwan 

o Iwan oLun Ewa 
lIlyo. \ - -_11. 

1I1m'ia 
Lun 

Maria Lun, natürlich verwandt mit 
Iwan Myc im vierten Grade berührend 
den dritten. 

o Luc Myc. 

Ewa Dank /0\ Xenia 
11. __ 0 A~_O 

Fedio I An \ na Hryc LUD 

11. __ /0 '-::-0 

ILun Ewa o Iwan 0 ___ 11. 

Danko 
Mya. \ 

LUD. Magda 
@--A Wittwe. 

Mngda Lun, verschwägert mit Iwan 
Mya im viel'ten Grade berührend den 
dritten. 

2 
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11. POSITIO~ Stand und 

Ereignisse durch Fragen I Erfordernisse 
1. Ob freier Stand der Braut· Ibisch. E. H. c. - An. §. 15. Darüber 

theile? Auskünfte. 

2. Ob lediger I Bräutigam? 
Stand ! Braut? 

Ob Wittwer? 

Ob Wittwe? 

Ob einmal oder I Bräutigam? 
mehrmals odl!r 
verwittwet \ Braut? 

Welche ist die Abstammung 
des verstorbenen Theiles" 

Wenn Verschollene ... kath. 

• . . akatholisch 

3. Wie alt Bräutigam? Braut? 
Ob? - und unter was 
für einer (elternlicher) 
Aufsicht? 

An. §. 70. Strengste, wahrhaftigste Be
weise, - Zeugniss des ledigen Stan
des. 

a. b. G. §. 3. Zeugniss des Wittwen
standes d. i. Todtenschein seines 
andern Ehegatten. 

E. G. §. 76, a. b. G. §. 120, '121 
Zeugniss des Wittwenstandes. 

Darüber Auskünfte und genaue Angabe 
deI' Verstorbenen, - ad I. Pos. Abst. 
Note b. 

Die richtige Angabe der ganzen Ab
stammung des Verstorbenen, ad I. 
Posit. Abst. Note b. 

An I§. 247. Die Entscheidung des Ehe
gerichtes a. b. G. §. 112-114 die 
OberIandesgerichtIiche Todeserklä· 
rung. -

An. §. 22. Darf keine Ehe. zu Stande 
kommen. Von der politischen Lfln
des stelle 'eine ausnahmsweise Ehe
bewilligung, - oder auch eine Er
klärung deI'politisch. Bezirksbehörde 
seiner Zuständigkeits-Gemeinde. 

biseh. VIll. Damit Knaben nach voll
endetem 18. Jahre, allein nach §, 8 
k. Pat. v. 29. Sept. 1858 (R. G. B. 
Z. 167.) Erl. h. Minist. des Kul. u. 
Unt. v. 10. Nov. 1858 Z. 19018 -
Eröff. h. Stattb. v. JO. Dez. 1858 Z. 
54665. - Konsist. RundschI'. v.l.Jän. 
1859 Nr.445 Bog. I u. Bog. II Nr.1199 
v: 31. Dez. 1858. "darf sieh vor dem 
Austritte aus der zweiten AlterskI. 
(d.i. vor dem 1. Jän. des auf das voll
endete zwei und zwanzigste Lebens
jahr folgenden Jahres) nicht ver
ehelichen. -

11 

AIt,er der Brautleute. 
Anmerkung 

Um nicht Irrthum des freien Standes. - In christlichen Ländern 
sind derlei Fälle nicht vorfindig. a. b. G. §. 16, ausser bei einer 
Ehe die im Auslande g'escblossen wird. 

Um nicbt Irrthum - imp . lio-am. An. §.20. oder Irrthum des Vor
handensein des Umstandes

O 

bisch. II. 

. 
Erst nach Verlauf des 6. Monats ihres Wittwenstandes- - Jedoch bei 

wicbtigen Umständen nacb drittem Monate Dispens von der Lan· 
desstelle nach Zeugnissen der Sachkundigen d. i. Hebamme und 
Kreisärzte, um nicht Schwangerschaft von einem Dritten. 

Die angegebene Abstammung des Verstorbenen oder wenn mebr· 
mals verwittwet der Verstorbenen wird im Rap . Columne "Stand" 
notirt, dazu entwerfe man den Stammbaum des Verstorbenen. 

Ungeachtet dessen, dass im a. b. G. § 78 VOI'weisung des rich
tm'lichen Erkenntnisses von der gänzlichen Auflösung des vori
gen Ehebandes angebothen wird. 
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Ereignisse durch Fragenl Erfordernisse 

Befragt der leibliche Vater 
oder Gewalthalter über 
solches Verhältniss ? 

4. Ihr Zeugen! ist dieses ge
genwärtige Geständ. der 
Brautleute hinsichtl. ihres 
Standes und Alters nach 
eurem Wissen und Ge
wissen wahrhaftig? 

Mädchen von 15 Jahren aus dem Tauf
scheine. 

wohlzubemerken ob 
unter dem Vater (lebenden) ehelich.Kind 

o. Wahlkind -
o. legitimirt -

ob ohne Vater (verstorb.) ehelichesKind. 
o. uneheliches -

oner Findling 
o. uneheliches fremdes -

nicht österreichisches -

Conc. Trid. ses. 24. c. t. de ref. matr. 
Die Behauptung derselben. 

Die Bebauptung derselben nach ihrer 
U eberzeugung. 

111. POSITIO~. Woll11ort., da-
1. Wo der W ohn- ( des Bräu

ort gegenwät·- tigams? 
tig derBraut? 

Unter welchem I Bräutig.? 
Haus-Nro. l Braut? 

2. Seit wann ist I des Bräuti· 
diescr W ohn-, gams? 
ort der Braut? 

Die Angabe des.. Ortes, der Gemeinde 
- mit Auskünften. 

Die Angabe des neuen u. alten H. N. 
- wie Seelenprot. o. andere Aus
kunft. 

E. G. §. 16, a. b. G. §. 72. Braucht 
man von sechs Wochen den W olm
sitz zu haben, um wohnhaft genannt 
zu werden, - und dieses woh nhaft 
ist entweder _ eigentlich - oder 
uneigentlich. 

Anmerkung 

. . . . . . 
d. i. zu Folge einer legalen Adoption . 
d. i. das ausseI' dei' Ehe d. h. von einer ledigen 

Weibsperson geboren . und durch die nachher 
erfolgte Verehelichung ihrer Eltern (wie Copu
lations-Schein) ; oder durch Begünstigung des 
Lmdesfürsten legitimirt worden ist, a. b. G. §§. 
160, 161, t 62. . 
. .. .... 

d. i. welches ausseI' der Ehe, d. h. von einer le
digen Weibsperson geboren, und nicht durch 
die nachher erfolgte Verehelichung ihrer Eltern 
legitimirt worden ist, a. b. G. §§. t 38, 155, 
157, 158. 159.. . • . . • 

d. i. dessen Mutter und Vater unbekannt ist. 
d. i. welches noch nicht zehn Jahre ununterbro-

chen hier bewohnt ist . ., • 
a. b. G. §. 20-30; erst nach Verlauf von 10 

Jahren wird es zu einem österl"l\ichischen Bür
gllr. Hfd. 23. Octbr. 1795. 

13 

vid. VI. Posit. 3. 
11 11 

11 11 

11 " 

" " 
11 " 

" " 

" " 

selbst Wohnzeit der Brautleute. 

Falls wenn noch nicht durch 6 Wochen wohnhaft ist, alsdann sind 
auch an seinem letzten Aufenthaltsorte die Aufgebothe vorzu
nehmen. 
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Ereignisse durch Fragen I 
\ 

Wo? - ob ei- desBl'äu-
gentliehe W oh- tigams? 
nung d.Hraut? 

3. Wo? - ob un- desBräu-
eigentliche tigams? 
Wohnung d. Braut? 

Bei Mindeljäbrigen - wo 
eigentlicher W ohnol't? 

Bei öffentlichen Dienstmän
nern, o. Staatsbeamten 

- wo eig. - ? 
Bei Mindeljähl'igen - wo 

uneigentl. Wohn.? 

Bei Handwerkem, o.Dienst
bothen etc. etc. - wo 
un eigentl. ? 

Wenn wo eigentliche Woh
nung der Braut? 

Bei Vagabunden. 

Bei ganz Fremden. 

Bei Ausländern. 

B~i Militärpersonen. 

Bei akath. Theile .•. hiel'ort. 

Erfordernisse 

An. §. 40. Dazu Auskünfte. 

An. §. 41. Dort, wo der eigentliche 
Wohnort ,ihrer leiblichen Eltern, o. 
W ohldtern, o. Pflegeeltern, o. Vor
munden ist. 

An. §.42. Dort, wo sie zur AusUbung 
ihres Amtes o. Dienstpflichten wohn
haft sind. 

An. §. 41. Dort, wo sie studiren, _ 
o. dem Gewerbe o. Handel sich wid
men o. als Militräpersonen wohnen. 

An. §. 41. Dort, wo sie in der Ar
beit oder im Dienste wohnen. 

An. §. 49. Con. Trid. sess. 24. cap. f. 
de ref. matr., biseh. VI. D ort ist ihr 
Pfarrer der kopulirende. 

An. §.73. Con. Trid. sess. 24. c. 7. de 
ref.matr.-Darf dieTrauung nicht vor
genommen werden, bevor der Bischof 

. selbst hiezu die Erlaubniss ertheilt, 
weil sie keinen eigentlich rn Pfarrer 
haben, vor dem sie den Ehevertrag 
ablegen können. 

Gehören zum Pfarrer ihres Wohn - o. 
Geburtsortes, nicht aber zum Pfarrer 
des Ortes, wo sie sich eben aufhalten. 

An. §. 71. Die Beobachtung allel' Recht
mässigkeit zur Trauung. 

An. §. 46. Die ad militiam stabilem 
gehören zum Pfarrer ihres W ohn
ortes. - Die ad milit. vagam aber 
zum Feld -Kpel. o. Feldsuperior. -

E. G. §. 19. a. b. G. §. 77. Ist der 
kopulirende Pfarrer des katholischen 
Theiles. _ Hfd. 25. Sept. 1783. 10. 
März 1795,15. 31. Jänner 17l:l5, er
fordern die Gegenwart zweier Zeu
gen. 
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Anmerkung 

Eigentliche Wohnung ist, wo jemand seine Wohnung ausschliess
lieh o. vorzugsweise ausschlägt. 

Uneigentlich ist die Wohnung, wo jemand zwar keine bleibende 
Niederlassungen beabsichtiget, aber doch zu einem Zwecke wohnt. 

Sollen hier die Aufkündigungen unternommen werden. 

Sollen hier die Aufkündigungen unternommen werden. 

~ 
Gibt es ausser dem eigentlichen W ohnol'te noch in anderen Pfarr

bezirken andere uneigentliehe Wohnungen, so müssen die Auf
kündigungen sowohl im eigentlichen, als auch im uneigentlichen 
Wohnorte geschehen - An. §. 44 §. 61. 

Das Delegil'en muss nicht stillschweigend o. vermutbend; sondern 
mit ausdrücklicher Ermächtigung dazu vorhanden sein, An. §. 47. 
a. b. G. §. 81. 82. 

Diese sind, welche weder einen eigentlichen noch uneigentlichen 
Wohnsitz haben, weil sie ohne Absicht, sich irgend wo beständig 
niederzulassen, herumziehen, und gehören zu dem Pfarrer als 
zuständigen in dessen Bezirke sie sich bereits aufhalten. 

Laut An. §. 63 müssen die Aufkündigungen ausseI' dem zuständi
gen, auch dort, wo ihr Heimaths- oder Geburtsort ist, geschehen. 

Diese sind: Durchreisende, Fuhrleute, Postwagons - Conducteure, 
Sehiffsleute, Geschäftsmänner; Behufs Unterhaltungs-Leute (Ko
mödianten), Erkrankte in den Badeörtern, etc. -

Vor allem ist es nöthig zur Vorgehung in -dieser Sache die Be
stimmung vom Bischofe. 

h. k. k. Minist. Er!. des Kultus v. 9. Juni 1857 Z. 692 enthält 
die Bestimmung hinsichtlich der Aufgebothen - ihrer Dispens 
etc. etc. vide OIiPYil\Hoe noc.taHie q. lll. 1857. 
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Ereignisse durch Fragen I Erfordernisse 
fremder a. b. G. §. 71. Die Beobachtung aller 

4. Ihr Zeugen I und dieses 
gehörte Geständniss der 
Brautleute hinsichtlich ih
res Wohnortes u. Wohn
zeit ist nach eurem Wis
sen und Gewissen wahr
haftig? 

Rechtmässigkeit. 

Aus Wahrnehmung mit Uiberzeugung 
behauptet. 

IV. POSITION. Zeit deI~ PrO-
1. Ihr Bt'autleitel die heu

tige Zeit, in welcher ihr 
hier zu eurer bevorste
henden Ehe das Nöthi
'ge gewissenhaft warhaf
tig gestehet, ist wohl zu 
gedenken? 

2. Ihr Eltern o. Gewalthal
ter gedenket ebenfalls die 
Zeit eures, und der Braut
leute Geständnisses hier? 

3. Ihr Zeugen I gedenket 
wohl des Braut- und El
tern- Verhöres hier, wie 
auch eures eigenen, wie 
auch desVerfahrens selbst? 

Diese Zeit dieses Verfahrens d. i. Tag, 
Monat und Jahr soll im Rap. der 
entsprechenden Columne notirt wer
den. 

- -----------'---------------
V. POSITION. Kennt-

1. Sind nicht etwa bei die
sen Brauttheilen vorhan
den erwiesene schlechte 
Sitten oder Grundsätze? 

wenn aus fremden 
Pfal'l'bezirke 

2. Welche Kennt- { desBräu
niss der ReH- \ tigams? 
gion d.Braut? 

E. G. §. 9. Darüber etwaige Aus
kUnfte. 

Moralitäts-Zeugnisse. 

bisch. IX. mit einer unterrichtender 
Belehrung ü bel' Gott, seinen h. Wil
len, - über die wichtigsten Pflich
ten des Ehestandes in den verschie
denen Beziehungen und Verhält-

17 

Anmerkung. 
Die AufkUndigungen haben zu geschehen: 1. in der Pfarre des 

katholischen Theiles, 2. im ßethhause, 3. im katholischen ffarr
bezirke dfls akatholischen Theiles, - und dieses alles füglieh 
nach obiger 2. - Anmerkung. 

f .. ng lind des Zeogenverh6rs. 
~~-~---~-

Dadurch wird die Aufmerksamkeit über Nachstehendes regel', ihre 
Wahrhaftigkeit im Geständnisse verbindlicher, und das Geständ
niss selbst unvergesslich. 

lIis~ der ReJi2'ioll. 
Auf ihre moralische Lebe~ns-w-e-:i:-se---m-:i'7"'t 7:ih-r-e-n --:E=:I:7'te-r-n-o.-;:V=-e-rw-an-d-;-

ten und andern, auf ihre Verwendung bei dem, ihrem Charak
ter gemässenen Dienste o. Gewerhe, - auf ihre hersehende Lei
denscnaften Rücksicht zu haben. 

Bei Wittwen auf die mit ihrem vorigen Ehegatten oder mit den 
übrigen ihrigen Familienglieder, auf Verwalten des Hauswesens 
etc. Kurz auf alles mit Anherzlegung zur wirklichen Förderung 
des Seelenheiles durch die bevorstehende Ehe. 

3 
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Ereignisse durch Fragenl Erfordernisse 

wenn aus fremden 
Pfarrbezirken? 

3. Wird denn ihr Brautleute? 
(nach dem obig'en) nach 
eurer Ueberzeugung f'uel' 
Seelenheil in d.gewünsch
ten bevorstehenden Ehe 
förderlich? 

1. Ob nicht(Brautth.)rasend ? 
wahnsi nnig? 

blödsinnig? 

volle Trunkenheit? 

Wenn Taubstummen? 

2. Ob nicht entweder Uno 
mündigkeit? 

3." "Mindcljährigkeit? 

mit Vater (leb.) eheli ehes 

Wahlkind 

nissen, hauptsächlich übel' die christ· 
liche Kindererziehl1ng. - theol. Mo
natsehrift v. Linz 1. Jahrg. 2. Reft, 
VI. Jahrgang I. Reft. 

Zeugniss v. Katechisations-Unterrichte 
an Sonn- und Feiertagen (unO"estem
pelt); o. von wem sie vorher o. in 
ihrer Jugend den Religions-Unter-I ricbt erhalten haben. 

biseh. IX. brautliche, herzfühlende Be
hauptung der Förderung ihres be
absichtigten, betheuerten Seelenhei
les 

"VI. POSI·rIO~. Ob ein 

An. §. 13, can. 1. c. 
du spons. 

a. b. G. §. 21. 
" " DoI. §. 32. 

dürfen 
keine Ehe 
schliessen . 

cap. 23 de spon. - Gutachtf\n der 
Sachverständigen, ob sie nicht blöd
sinnig sind. 

bischt VIII. ut supra II. Posit. 3. 

a. b. G. §. 49. Damit 24 Jahre abge
legt werden. 

E. G. §. 5. An. §. 68. Con. Trid. ses. 
24 c. 1. de ref. matr. a. b. G. §§. 
152,244,865,78. Die ausdrückliche 
entweder schriftliche h. Gbv. 19. Juni 
1787, oder mündliche Einwilligung 
des ehelichen Vaters. - Auch ist 
einem vom Judenthume zur christ
lichen Religion übergetretenen Kinde 
die Einwilligung des jüdisch. Vaters 
nothwendig. Rfd. 21. Oct. 1814. 

a. b. G. §. 183. Die Einwilligung des 
Wahlvaters. 

19 

Anmerkung 

Und im Falle der Entdeckung einer mangelhaften Religions-Kennt
niss ist der Seelsorger (kopuIil'ende) berechtigt die Vornehmung 
einer Trauung bis zur Erlangung eines besseren Religions-Un
terrichtes hintanzuhalten, nach Hfd. 18. Juni 1813. 

Dinderniss vo.'Jlanden. 
d. h. die des Verstandes gänzlich beraubt sind, 

dürfen keine Ehe schliessen. 
d. h. die wenig tens unvermögend sind, die Fol

gen ihrer Handlungen einzusehen. 

Behebung 

d. h. die den Gebrauch des Verstandes und der 
Sinne auf eine bestimmte Zeit unmöglich macht. 

Ihre Einwilligung bei ihrer Verehelichung muss I 
entweder schriftli cb, oder durch glaubwürdige I 
Dollmetseher seiner Zeichen gescbehen, welche 
DoIImetscber zu notil'en sind. 

Dispens v.dem vor· 
gezeichneten Alter zu 
erlangen v. Bischofe. 

Schriftliche, aus
drückliche mit Ge
nehmhaltung des Ge· 
richtes aus der väter
lichen Gewalt. a. b. G. 

Wenn vom Vater die Einwilligung oder auch vom §. 174. 

Vormunde die Erklärung versagt wird, so wen· 
den sieb die Ebewerber an den ordentlichen 
Richter um Hilfe E. G. §. 8. a. b. G. §. 52;
ausseI', wenn laut E. G. §. 3 der Mangel an 
Einkommen vorhanden etc. 
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Ereignisse durch Fragen I 
legitimirt 

ohne Vater (verst.) eheliches 

uneheliches 

Findling! 
uneh. fremde 

minderj. Waisen 
v. Militärperson 

Befragt der Vater oder Ge
walthalter über ihre Ein
willigung o. Erklärung? 

Die gerichtlich Volljährigen? 

4. Ob nichtIrrthum der Per
son oder Eigenschaft zwi
schen Brauttheilen? 

5. Ob nicht ein unheilbares 
Unvermögen zur Leistung 
der ehelichl,n Pflicht? 

6. Ob nicht ein widerrecht
licher Zwang? 

I 

Erfordenisse 

a. b. G. §. 16. - can. cap. 14. qui 
filii sint legitimi. Die Einwilligung 

. ihres leiblichen Vaters. 
a. b. G. §§. 212, 213. - Die Erklä

rung des ordentlichen Vertreters und 
des Mitvormundes o. Mitvormundin 
d. i. Mutter, und die Einwilligung 
der Gerichtsbehörde. 

E. G. §. 6. a. b. G. §. 50. - Die 
Erklärung ihres Vormundes und die 
Einwilligung der Gerichtsbehörde. 

a. b. G. §. 51, 34. - Die Einwillig. 
des Vertreters und der Gerichtsbeh. 

Hfd. 9 . Octob. 1805, 7. Jänner 1806, 
19. Mai u. 15. Sept. 1808. - Die 
vormundschaftliche Einwilligung von 
den vorgesetzten Judiciis militari
bus delegatis - vide Dol. §. 36. 

Die rechtmässige, bestimmte Behaup
tung. 

a. b, G. §. 252. - Die schriftliche. 
genehmigte Veniam aetatis von der 
Gerichtsbebörde. -

An. §.14. biseh. 11. jus. can. c. 26 de 
sponsal. can. unie caus. 29. q. 1. 
darin ihre Gewissheit. 

E. G. §. 10. a. b. G. §. 60. Gregor 
IX. Decr. L. IV. tit. XV. de frigidis 
maleficiatis, et impotentia coeundi. 
- Das aufrichtige Geständniss. 

An. § . 18. Cap. 13. 14. 15. 17. ~1. 28 
de sponsal. et matr. a. b. G. §.55. 

n n Entführung? An. § . 19. Oon. Trid. sess. 24. cap.6 
de sacr. matr. a. b. G. §. 56. 

n n bestehendes 
Eheband? 

An. §. 20 - Con. Trid. sess. 24. in 
doctr. de matr., cap. 2, 3, 4, de 
spon. duor , - a. b. G. §. 62. -
mit Auskünften. 

Anmerkung 

Mit dem befnsst sich gegenwärtig das Bezirks
amt als Gericht. an welches sich die Bmut
theile mit dem schriftlichen Gesuche mit Beilage 
ihrel' Taufscheine zu wenden haben Behufs der 
El'langung des Consenses. 

alsdann können eigenmächtig sich verehelichen. 

Auch Irrthum des Umstandes, Vermögens, An
stellung, besonders bei Blinden, Bevollmächtigten. 

Der Verlust c. 2. - der ursprüngliche Mangel 
c. 6. - die Unbra nchbarkeit c. 1. - der Zeu· 
gungsglieder sind Ehehindel'Disse, wenn sie vor
hergehend - immerwährend unheilbar sind. 

Wenn eine ungerechte g-egründete Fur'cht Zwang 
in der Absicht zur Einwilligung in die Ehe, 
entweder vom Spondenten o. vom dritten ver
anlasst wird mit o. ohne Vorwissen des ersten 
so ist keine Ehe giltig. ' 

Inter raptorem et raptam kann - ausser wenn 
die entführte Person in ihrer vollen Freiheit ist 
- keine Ehe gelten. . ' 

Aeusserst zu. be!Dcl'ken: dass s.o diese, ihre vorige 
Ehe vcrhermhchende, und m die zweite un O"il
tige eingehende Person mit schwerem K~rker 
nach a •. b. G. §. 185 . - 187; ja sogar die un
verehehchte, die wissentlich eine verehelichte 
heirathet, eines Verbrechens der Bigamie beSChltl-l 
digt wird. 

Behebung 

v , 
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Ereignisse durch Fragen I 
7. Ob nicht einfache Gelübde 

der Keuschheit? 

" " höhere Weihen? 
feierliche Ordens

, gelübde? 
Wenn Religionsverschie
denheit (ein Thei! akath.) 

8. Ob nicht natürliche Ver
wandtschaft in gerader,o. 
in Seitenlinien bis im vier
ten Grade inclusive? 
Ob nicht geistliche" " ? 

Ob nicht bürgerliche " " ? 

9. Ob nicht die ehrbare 
Schwägerschaft? (aus er
laubtem Umgange) in ge
rader Linie, oder bis mit 
vierten Grade inclusive. 

Ob nicht unehrb. Schwäg .. ? 
(aus unerlaubtem Umgan
ge bis auf den 2. Grad) 

~ § \' a~s einer giltigen 
~ .g doch nicht vollzo-
. ~ ~. genen Ehe? (un
'0 ~;~ eigentl. Schwäg. 
~ '0 ~ bis mit 4. Gr.) 
~ ä> ~ laus einer ungilti

...., '""0 _~ gen doch nicht voll-
~ bIJoo zogenen Ehe? ._ c . 
c e aus Verlobmssen? o ~ (bis mit 1. Gr.) 

Erfordernisse 
An. §. 58. Con. Later. 40. caus. 27. -

das eigene Geständniss. 

An. §.24. Con. Trid. sess.24. can. 9 
de sacr. matr. 

An. §. 79. bisch. VII. Nach diesem 
wie oben I. Posit. 2. 

An. §. 26. Innoc. Ur. cap. 8. de cons. 
et effin. Entwurf der Stammbäume 
wie oben I. Posit. Ab. N. 

An. §.27. bisch.III. b. jus can. caus. 
30. q. 1. et 3, mitte1st Taufscheines 
o. anderer Auskunft. 

An. §. 28. bisch. IH. c. - cap. 6. caus. 
30. q. 3. cap. unie. de cog. leg. 

An. §. 30. bisch. IV. jus. ean. 13. caus. 
35. q. 2 (in ger. - can. 8. 12. 16. 
caus. 35. q. 2; bis mit 4. Grade incl. 
cap. 1. 8. de spon. et affin.). -
Entwurf der Stammbäume wie oben 
I, Posit. Abst. note 6. 

An. §.31. Con. Trid. sess. 24. cap. 4. 
de ref. in matr. c. 2. 7. 8. 9 de 
eo, qui cogno. - Durch ein zartes 
Nachfragen die Brautleute bisch. IV. 

An. §. 33. Con. Trid. c 8. de spons. 
c. 4. 6 de sp. impub. Entwurf 
der Stammbäume wie oben. 

An. §. 34. cap. uni. de spons. in prem. 
Entwurf der Stambäume wie oben. 

An. §. 35. con. Tl'. sess. 24. cap. 3 de 
ref. matr. bisch. I. 
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_____________ An __ m_e_r_k_u_n~g~ __________ ~~B~ehebung 
An. §. 79. bisch. X. 

Dispens. v. h. tuhle 
mittelst Bischofs. 

An. §. 79. bisch_ X. 
Dispens. v. h. Stuhle 
mitte1st Bisr.hofs. 

(nach östen. bürgerlicher Berechnungsart mit dem An. §. 80. 1. vom 
römisch. Civil-Rechte bis mit 8. Grade inclusive). 3. 0,. 4. Grade Disp. 

v. BIschofe. 

Die Taufende, firmende - mit getauften, gefirm- A~. §.80. 2. Disp. 
ten, und Eltern derselben, dann die Pathen _ v. BIschofe. 

mit Gehobenen, und mit Eltern derselben, kön-
nen sich nicht verehelichen. 

Zwi chen Adoptirenden - und Adoptirten oder 
seiner Nachkommen; dann zwischen Adoptiren
den - der Gattinn des Adoptirten, o. umge
kehrt; endlich zwischen Adoptirenden - und 
jenen Nachkommen des Adoptirten, welche 
während der Adoption unter dessen natürlichen 
Gewalt standen, kann keine Ehe giltig sein. 

Der Ehe des Uiberlebenden steht das Hinderniss An. §. 80. 1. vom 
der Schwägerschaft in eben demselben Masse l3. o. 4. GI'. Dispens. 
entgegen, in welchem der Ehe des Verstorbe- I 

v. Bischofe. 
nen das Hinderniss deI' Blutsverwandtschaft im 
Wege (in der geraden auf- und absteigender 
Linie in was immer flir einem Grade, oder in 
den Seitenlinien aber ein chliesslich bis allf 
den vierten Grad) stand. 

Der fleischlich vorgehende Bräutigam - mit der An. §. 80. 3. Disp. 
Mutter o. Schwester o. Geschwisterldnde seiner v. Bischofe. 
Braut, kann mit ihr (dieser BI'aut) eben dess-
halb keine giltige Ehe schliessen; 

An. §. 80. 4. vom 
3. o. 4. Grad. Disp. 
v. Bischofe • 

An. §. 80. 5. vom 
3. o. 4. Grad. Disp • 
v. Bischofe. 

Nach einem giltigen nacher rechtlich aufgelöstenEhe- A~. §. 80. 5. Disp. 
verlobnisse darf nicht der Spondent die Mutter- v. BIschofe. 

die Tochter, die Schwester (ehelich o. unehelich) 
seiner gewesenen Spondentin giltig verehelichen. 
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Ereignisse dur_c_h Fragen I Erforderni_ss_e_-,-,-__ 
10. Ob nicht mit jemanden An. §. 107. biseh. I. Ihr aufrichtiges 

andern, anderswo verlobte gewissenhaftes Geständniss. 
Brauttheile? 

(wenn Wittw.) Ob nicht ein 
Ehebruch? 

" "Gattenmord? 
(nur bei gegründetem Verdachte 

davon zu erörtern) 

1 f. Ob nicht etwa eine Be
dingung zur Einwilligung 
vorhanden? 
" "Bedingung einer 

" 

Eigenschaft der 
Person? 

" Bedingung eines 
Umstandes ? 

12. Ob nicht eine Vermu
thung vomVorhandensein 
eines Hindernisses? 
" " Besorgniss eines 

aus dieser Ehe 
Aergernisses? 

13. Ihr Zeugen I ist dieses 
gegen w ärtigeGeständniss 
der Brauttheile - ihrer 
Eltern o. Gewalthalter im 
Betreffe eines etwaigen 
Hindernisses nach eurem 
Wissen u. Gewissen wahr
haftig? 

An. §. 36. c_ 8 de eo, qui dux. in matr. 
quam polluit per adulti, a. b. G. §. 
67 (nur muss vor der geschlossenen 
Ehe bewiesen werden). 

An §. 37 - cap. de conver. infid. bisch. 
IX. 

An. §.51. 52. - cap. 26 de sponsal. 
et matr. müssen diese Bedingungen 
feierlich bei Zeugen erklärt werden, 
weil von der Erftlllung derselben 
hängt die Giltigkeit der Ehe ab. 

An. §. 67. Hat der Bischof das Recht 
die Eingehung der Ehe zu verbie
then, Imd im Dauer des Verbothes 
ist die Ehe unerlaubt: interdictum , 
vetitam Eccl. -

Widrigens wird den Eheleuten eine 
angemessene Busse aufgelegt. Cap. 
t -3 de matr. contracto contra in
terd. EccI. e. 4 de spons. duor. 

Ihre zuverlässige Behauptung. 
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Anmerkung Behebung 
::::--=-~-:----

Denn Falls ein,ausser diesem gegen wärtigen, anders DieAufh~bnng de~-
wo giltiges Verlobniss wurde. so ruft jenes erste- selben bestimmen dIe 

f -1 V I b' d' 'V I' dl' hl't §. 4 - 8 des gern. re, ru 1ere - er 0 DlSS Je I::I")JU 1C {eI zur Kirchenges 
Schliessung der versprochenen Ehe hervor, und . 
macht. daher so lange diese V rbindlichkeit 
besteht, jcde Ehe, welche von einem der Ver-
lobten mit einer dritten Person eingegangen 
wird, unerlaubt. 

Der Ehebrecher und die Ehebrecherinn können E. G. §. 37. Disp. 
sich nicht verehelichen, wenn der Ehebruch mit! v. Landesfürsten. 
einern vor oder nach er geschehenen auch ein-
seitigen Eho versprochen; -,;- oder wenn mit ach· 
stellungen mit Erfo lg gegen das Leben des un-
schuldigen Ehegatten begleitet wird. -

Der geblibene Ehegatte mit dieser dritten Person, 
mit welcher das Einverständniss über die Er
mordung des anderen Ehegatten war, und die 
Ermordung wirklich vollbracht haben, um die 
Verehelichung möglich zu machen, kann nicht 
verehelicht werden. 

Die Bedingungen von physischer und moralischer An.~. 55. .~an.n 
Unmöglichkeit sind als nicht beigesezt zu be- I der mIt alls~rucklI-

. cher Erlallbmss des 
trachten, - cap. uIt. de cond. apposJt. An. §. 13. Bischofs die bedingte 

Auch kann darauf Verzicht geleistet werden. An. ErkUirung der Ein-
§. Mo. williguug statthaben. 

Nach dem gemeinen Kirchenrechte ist schon diel 
Angabe, oder das Zeugniss eines einzelnen Men
schen hinreichend die Schliessung der Ehe, 
cap. 12. de spon. cap. 22. de testib. odel' bi~ 
zur weiteren Aufklärung der Saehe die Ehe
bewerber abzuweisen. E. G. §. 10ß. -

4 
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VII. POSITIOl\I. TI",au-

Ereignisse durch Fragen I . Erfordernisse 
1. Immer E. G. §. 21. An. §. 70. Taufschein. 

2. Habt ihr euch wechselsei
tig versprochen, sich mit 
einander zu verehelichen? 

Wie? auf welche Art und 
Weise habt ihr diesen Wil
len euch wechselseitig ge
äussert? 

War diese Darlegung eures 
wechselseitigen Willens, 

bisch. 1. Sclbe einzeln behauptet, sich 
versprochen zu haben. 

Durch Worte. 
Durch Schrift. 

Durch Handlungen. 

Durch Gewohnheits-Regel. 

Ihre beiderseitige Gewissheit. 
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ung's • Requisiten. 

Anmerkung Behebung 
In El'mancrelunO' dessen sich an den Bischof zu Dispens von der 

wenden" - "in solchem Fall e wie auch beim La~d~sstelle von der 
.. . ' '. Belbr1l1gungdesTauf-

fal schhchen oder bemangelten Vorkommen emes scheines. Hfd. v. 21. 
Taufaktes} trcffe man im Sinne der h. Gb. Vcr- Jänner - 11. Febr. 
ordnung v. 8. Mai 1844. Z. 24081 die genaue 1808, 12. April- 3. 
Erhebung nach allen nöthigen Rubriken des JHay 1810, allh. ~nts. 
G b t b h . d T f:1' • Ei Sr. k. k. Ap. MaJ. v. e ur s uc es mit em an JlD ge, seine j - 5. ' DezbI'. 1826, h. 
tern, Taufpathcn, Hebammen oder Verwandten, Gbvdg. v. 2. Jänner 
Nachbarn, Bekannten als glaubwürdigcn Zeu- 1827 Z. 816000 (vide 
gen' welche man dem Bischofe ZUl' Amtirung Drd. a. p .. 172 ex 

, 1842Eheverb1l1duug). 
vorzulegen hat. _ Zur Erlangung der 

d. h. die an und für sich die künftige Verehe
lichung darlegen 

d. )1. nach Gewohnheit des Ortes mit Rücksicht 
auf die begleitenden Umstände solcher künfti
gen Verehelichung z. B. wechselseitiges Schen
ken der Ringe, mit Brautvater gebrachte u. in 
cferal'tgenossene Geschenke u. d. g. 

Dispens ist es auch 
bestimmt im lIfd. v. 
1810 in der N. 1 u. 
2 d. J. wenn Tauf
bücher verbrannt sind 
- oder wenn die 
Taufe durch Irrung 
nicht eingetragen ist; 
- und v. 2. August 
1810 wenn eineBraut
person am Todebette 
liegt; oder die Braut 
noch vor der Einge
hung der Ehe zu ge
bUhren Gefahr lauft; 
oder wenn der Ge
blutsort unbekannt 
ist, so ist es dann 
von Beibringung des 
Ta llfscbeines zu be
freien. -
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Erfordernisse Ereignisse durch Fragen I 
----~--~----------------------------

sich mit einander zu ver-
ehelichen nicht etwa zwei-
deutig? 

War sie mit Freiheit? mit 
gehöriger Ueberlegung? 

Befragt die Eitern o. Ge
walthalter um .ihr Gut
heissen? 

Wenn bei Ehen durch Be
vollmächtigte? 

3. Die obigen Positionen? 
4. Ihr Zeugen! merket wohl 

die Tl'auungs- Hequisiten 
dieser Bl'auttheile. 

An. §. 57. cap. 2. 10. de spons. -
Darauf die Belehrung der Verbind
lichkeit des giltig geschlossenen Ehe
verlobnisses. 

Ihre nöthige einwilligende einsichts
volle Behauptung. 

Cap. ult. de procurat. in 60. Die be
sondere Vollmacht zur Schliessung 
der Ehe für den Bevollmächtigten 
selbst fü" seine Person, a. b G. §. 
76 mit Bewilligung der Landesstelle. 

liefern die ferneren Trauungsrequisiten. 
Ihre Wahrnehmung der abverlangten 

und hit:r erlegten Trauungsrequisiten. 

VHI. POSITIOI.\J. Stand und 
1. Ihr Zeugen! welche eure 

Tauf- und Zunamen? 
2. Welcher euer Charakter? 

Gleich wie die Trauungs-Zeug-en nach 
dem Hfd. v. 20. Febr. 1784 §. 2 
- Ihre eigenhändige Einschreibung 
im RapuIar und im Falle sie nicht 
schreiben können, durch einen an
dern Schreibkundigen mit einem 
Kreutze von ihrer Hand. 

IX. POSITION. 

In diese Position gehört das allfällige aus diesem Verfahren 
erfolgte, im Rap. zu notil'ende Resultat; z. B. "gewiesen zu den 
Autkündigungen hierorts als eigentlichen Wohnsitz, wie auch zu N. 
als uueigentliche~" die Belehrung wie sich zur Trauung vor?ereiten, 
vor dem kopulirenden Pfarrer mit Aufkündigungs-Scheme und 
d. g. sich auszuweisen An . §. 70; die Belehrung üder die etwaigen 
wahrgenommenen Missbräuche bei den Hoel1zt!iten, über die etwa 
Trauungsbeanständnissen, die Manuducil'tlDg derselben mit Dispens
Gesuchen biscb, X. u. s. w. und entlasse sie in Namen u. Segen Gottes. 

Nota a. In dem, von beidcn Brauttbeilen, gefertigten Gesuche um 
Nachsichtsgewiibrung, muss das Hinderniss mit allen Umstän
den, von welchen die Beschaffenheit derselben abbängt, deut
lich angegeben; und die GrUnde auf welche man sich beruft 
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Anmerkung 

welche im Rapul. mit Namen und ihren Daten zu noti"en si lld. 

(Jharali.ter der Zeugen. 

Delllel'kong. 
mit nötbigen Nachweisungen (hier allen vorhandenen Trauungs
Requisiten belegt werden, im Sinne An. §. 86. 

Nota b. Die Dispens kann der Natur der Sache nallh, immer nur von 
jener Autorität ausgehen, welche das betreffende Ehehinderniss 
selbst festgesetzt hat, - was hier aus §. 1. ersichtlich wird. 

Nota c. Der Seelsorger hat naoh erhaltenem Gesuche, sich von der 
Glaubwürdigkeit der angeführten Gründe die nöthige Ueber
zeugung zu verschaffen, und einen solchen Bericht mit einlie
gendem Gesuche sammt seinen Beilagen, und allen Trauungs
Requisiten dem Bischofe vorzulegen. _ biseh. X. 

Nota d. Bei allerlei Zeugnissen sei man auf der Huth über die 
Allthentie derselben; und bei Besorgnissen, sollen solche le
gaIisil't vorgelegt werden, zur Vermeidung der üblen Folgen. 

5 



Beispiel 
des zu führenden pfarrlichen Ra
pulars über die Anmeldungen zu 

den Ehen. (Protokoll-Buch). 



, 
q) 
Sc cQ) 
<~ 
....,::l 
w"d 
0 
~ 

I. 

e. 

l\'alU e n 

Iwan Myc 

Bräutigam 

Magda l.un 
Braut. 

I 
D 

I 
('l,s-

ra" 'er & b 8 tB Iom IJ n fJ I 
I. P 0 S I T I 0 N I 

hierortiger ehelicher Sohn (väterlicherseits) des Fedio Myc. 
Ack rsmann, Enk. des Danko Myc mit Ewa. 
Bcurlaubter Urenk. des l.u c My c mit Halka und IIko Proc mit Nastka. 

Gemcinel'Vom Ur-urenk. des Iwan Myc mit Xenia,- n. des Prokop Dyl mit Fel\ka, 
k. k. N. Rgmte des eoio Proc mit Justina, - u. des Hrye Hut mit Ewa. 

Compag. ehe!. S. (mütterlich.) der Katbarina Myc. 
Enk. des Jurko Flak mit Anna 
Ureuk. des Ster. Flak mit Tereska l - u. des Senio 'Walkow mit NHstka 
Ur-ILTenk. des Hnat Flak mit Anna, u, des Micb . IIalkowicz mit Mllria 

des Andr. Walkow mit Maria - u. des Jurko Zukow mit EWII. 

hlerortige ehel. Tocht. (väterlich .) dcs Iwan Wasylow 
Grundwirth. Enk. des Pawlo Wasylow mit Anna. 

Urenkd des Wasylow mit . - und des N. N. mit Xenia. 
Ur-ur/lOkel d 8 N. Wasylow mit N. _ 
ehel. Tocht. (miitter!.) der Ewa Wasylow. 
Enklin d.,s Anelr. Rich mit UnIka 
Urenkel des N. N. 

E R B 

S t a n d 

n. p 0 S I T I 

- leel ig 

Wittwe (einmal) nach'S Danko Lun, 
eh. . des Iwan mit Ewa 
Enk. des Erye l.un mit Anna 

R 

0 

Ur-urenk. des . - des Luc Myc m. Jewka 
(väterlich .) 

eh. S. der Ewa Lun 
Enk. des Petro ?tfycak mit Fruzia 
Urenkl. eles Pawlo Mycak mit Jrina 
Ur-urenk. des l.uc Mycak mit latron 

des ~efan (müttel'!icb) 

. 
A 1] T I~ E 1] T E -' 

Der Zeugen 

I I I reit der prÜ-j Alte r Wohnort ',,"ohnze lt fung, und des 
Zeug~nverhör 

N I III. POS I T ION I IV. POSIT.I 

eigentlicher Geburtsort 
hierorts bei den Eltern 

sub. C. Nr. 
23 

Jahre oneigentlicher seit 7 Mona-
zu Wola ton als Dienst· 
sub NI'. botb daselbat. 

beim Rgmte v. d. Beur laub. am 

80 

eigentlicher Geburts- und Jänner 
hierort.a Heirathsort 1858 

Jahre H. NI'. 

I I Trauung. requls ite n I ('ha-
K e nn1nl d e r R e lig ion Ob e in Ilindernl88 "orluande n l'lBlDe n r,Ald er 

i 
V. P OS I T I ON I VI. POSITION I' VII. POSITION. I VIII. POSITION. 

Lebensweise moralisch gut, kennt die Keine: Raserei, Wahns. BIMs. unmünd.
1 
Taufschein - hiert. Llber 

nötbigo Glaubens81·t und die wichtigsten Irrtb. unh. Unv. Zwang. GelUbde, Ver- I Nator Tom 1. pag. 20.,-
Pflichten. wandtsch. g. For. d. öff. Sitt., anders Schriftliclle Heirathsbewil!. 

Lebensweise mor. gnt 
mit uötbiger Relig. Kennt. 

, 

Verlob., Beding., Yermuth. o. Besorg. v. Rgmts Oommdo dto et N. 
Die milndliche Einwilligung 

Vorhanden: Minderjärigk. mit Vater, llind. soines leib!. Vatters. Fedio 
d. ehrb. Schwilg. im 4. Grad b. d. 3ten t Fedio Myc pr. NN. Na- Pawlow ~ 

meusf. Zeugniss des Re-
lig. Unteu. aus der letzt. 
Zeitfrist. Pfarramt Wola. 
ddto. et Nr. 

Giltiges gegenw. durch Wort 
veräullscl'tes Verlob niss + Iwan Myc Bräutigam 

Keine: Ras. Wahns. Blöd. Unmilnd .. Min- Tauf~ch.- in Libr. Natr. Sophron 
derj. Irrth., unh. Unv. Zwang. Geliibd. Tom I. pag 19. 
Verwandtsch. g. For. d. ötf. Sitten., Zeugn. des Wittwenstandes Hryhory YII t 
anders Verlob., Ebebr. Beding. Verm. Liber. Mort. T . I. p. 10. 
o. Besorg. Giltiges gegenw. Verlobung 

Vorhanden: Hinderni8s d. ehrb. Schwäg. + Magda l.un Braut. Hrehoryi 
im 4. Gr. b. d. Bten 

Dani6w. + 

biero.Grundw. 

hierort. 

Grundwirtb.u. 
Gf'mdschreib. 

I 

Beme r kung 

IX. POSITION 

Man wiess die Brauttheile zum Nachsichts
Gesuche von dem trenn. Ebeh. d. ebrb. 

cbw. im 4 Gr. b. den 3ten mit dem Be
mCI'ken, dass der Bräutigam die väter!. 
Einwill. schriftlich, die Braut den Tod
teoschein ihres Ehemannes, wie auch v. 
hieramts den tammbaum nebst der schrift· 
lichen Heirathsb., wie auch alle andere 
Trauungsrequisitcn als Beilagen mi ttelst 
hieramta an den IIochw. Bischof; und erst 
nach Erhalt Bolcher Nachsicht, die Auf
kündigung an ihren Orten zu unterneh
men ist. 
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